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–
Allgemeine Informationen

Auf dieser Doppelseite finden Sie alle Leistungen, die Sie 
von einer Eurocentres-Schule erwarten können und die zu 
Ihrem Kurs gehören. Details zu den einzelnen Schulen, den 
Prüfungskursen, allgemeinen Bedingungen usw. finden Sie 
auf den entsprechenden Seiten im Katalog. Wenn Sie 
Informationen aus erster Hand wünschen, dann besuchen 
Sie eurocentres-friends.com auf Facebook.

Unterricht – Bild: Mitsuteru Sawa

Allgemeine Informationen
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Allgemeine Informationen

Im Kursgeld nicht eingeschlossen sind
•	Reisekosten
•	Prüfungsgebühren (gemäß Seiten 15 –17)
•	Teilnahme an freiwilligen Freizeitveranstaltungen und Exkursionen 

(wenn nicht anders erwähnt)
•	Taschengeld
•	persönliche Versicherung gegen Krankheit, Unfall, Diebstahl, 

Annullierung usw.
•	Reiseversicherung (bitte beachten Sie die Information auf der 

Seite 79)

Reiseversicherung
Wir empfehlen Ihnen dringend den Abschluss der kombinierten 
ELVIA-Reiseversicherung (Deckung der Rücktritts- und Rückreise
kosten), des ELVIA-Security-Packages (Gepäck- und Heilungskosten
versicherung) sowie einer Haftpflichtversicherung oder vergleichbarer 
anderer Versicherungen.

Partnerschulen
Die Leistungen unserer Partnerschulen sind ebenfalls hervorragend, 
können jedoch geringfügig von den Eurocentres-Leistungen abweichen. 
(Partnerschulen: Alpha College, Dublin; NSTS, Malta; Liden & Denz, 
Russland, US-Universitäten. Abweichungen sind bei der Schule 
vermerkt.)

Anmeldegebühr
Für jede Einschreibung wird eine Anmeldegebühr von EUR 100 
erhoben. Diese ist im Gesamtpreis enthalten. Diese Gebühr wird nicht 
rückerstattet.

Umbuchungsgebühr
Im Fall einer Umbuchung wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 75 
erhoben (siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Seiten 76 –78). Beim 
Sprachensemester oder -jahr beträgt die Umbuchungsgebühr EUR 200. 
Gebühren werden nicht rückerstattet.
Die detaillierten Reisebedingungen und Visabestimmungen finden Sie 
ab Seite 76 in diesem Katalog.

Ihre Sicherheit
Bei Eurocentres sind Sie nie auf sich alleine gestellt. Wenn Probleme 
auftauchen, wenn Sie Heimweh, Schwierigkeiten mit der Gastfamilie 
oder andere Unannehmlichkeiten bekommen, ist immer jemand da, der 
weiterhilft: der Klassenlehrer, die zuständige Person für die Unterkunft, 
der Akademische Koordinator oder die Schulleitung. Alle Schulen sind 
über eine 24-Stunden-Notfallnummer erreichbar.

Attraktive Schulen
Die Schulen sind an allen Standorten zentral gelegen und wurden als 
Sprachschulen entworfen. Das heißt für Sie: großzügige Klassenzimmer 
mit lernfreundlicher Atmosphäre. Weiter stellen wir Ihnen überall ein 
Selbstlernzentrum, Aufenthaltsräume und Internetzugang kostenlos zur 
Verfügung.

Für alle Eurocentres-Kurse gilt
Mindestalter: 16 (Ausnahmen sind speziell gekennzeichnet)
Kursbeginn: Jeden Montag. Fällt ein öffentlicher Feiertag auf einen 
Montag, beginnt der Kurs am Dienstag.
Feiertage: An Tagen, die nach den örtlichen Gesetzen am Kursort 
Feiertage sind, findet kein Unterricht statt. Diese Lektionen werden 
weder kompensiert noch rückerstattet.
Unterrichtsdauer: 50 Minuten. Es unterrichten ausschließlich 
qualifizierte Lehrpersonen in der Zielsprache.
Mindestteilnehmerzahl: 6 (ausnahmsweise können Kurse auch mit 
weniger Teilnehmern stattfinden). Premiumkurse finden immer statt.

Im Kursgeld enthalten
•	Sprachunterricht
•	Kursmaterial
•	Einstufung der Sprachkenntnisse zu Kursbeginn  

(schriftliche und mündliche Tests, persönliches Erstgespräch)
•	Persönliches Lernprogramm (abgestimmt auf Ihre Lernziele, 

Ihre Vorkenntnisse und Ihren Lerntyp)
•	Ständige Überwachung des Lernfortschritts mit fundiertem Feedback
•	Wöchentliche Tests und Übungsstunden
•	Zwei Lektionen pro Woche Unterstützung durch eine Lehrperson 

während des Selbststudiums im Lernzentrum
•	Abschlusszertifikat, aus dem der genaue Stand Ihrer Sprachkenntnisse 

hervorgeht
•	Freier Internetzugang
•	Kostenlose Nutzung von Lernzentrum und Bibliothek
•	Großzügige Aufenthaltsräume
•	Eurocentres-Schreibblock
•	Helpdesk / betreute Schulrezeption
•	24-Stunden-Notfallnummer
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Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, 
Inhalt des zwischen dem Kunden und der Firma Eurocentres Fremd
sprachen GmbH – nachstehend «EUROCENTRES» genannt – zu 
Stande kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen 
Vorschriften der §§ 651a – m BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und die 
Informationsvorschriften für Reiseveranstalter gemäß §§ 4 –11 BGB-
InfoV (Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach 
bürgerlichem Recht) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie diese 
Bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.

1.	 Abschluss des Reisevertrages
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung), kann mit dem Buchungsformular 
von EUROCENTRES erfolgen, welches in der Broschüre oder auf den 
Internetseiten von EUROCENTRES unter www.eurocentres.com 
verfügbar ist und per Post, per Fax oder auf elektronischem Weg an 
EUROCENTRES übermittelt werden kann. Mit diesem Buchungs
formular bietet der Kunde EUROCENTRES den Abschluss des Reise
vertrages verbindlich an. Bei elektronischen Buchungen bestätigt 
EUROCENTRES den Eingang der Buchung unverzüglich auf elektro
nischem Weg.
1.2. Der Kunde ist zu wahrheitsgemäßen Angaben in der Reiseanmel
dung verpflichtet. Auf die Möglichkeit einer Kündigung des Vertrages 
vor oder nach Reisebeginn entsprechend den Regelungen wird hinge
wiesen. Dem Kunden wird empfohlen, sein Sprachniveau mit dem 
Gratissprachtest von EUROCENTRES «Pathfinder», genau zu 
bestimmen (auch verfügbar auf www.eurocentres.com).
1.3. Grundlage des Vertragsangebots des Kunden sind die Reiseaus
schreibung, bzw. die Leistungsbeschreibung und die ergänzenden 
Informationen von EUROCENTRES für die jeweilige Reise und das 
Reiseland soweit diese dem Kunden vorliegen.
1.4. Reisevermittler (z. B. Reisebüros) und Leistungsträger, insbeson
dere die örtlichen Partnerorganisationen, Sprachschulen, Hotels und 
sonstige Quartiergeber, Beförderungsunternehmen sind von EURO
CENTRES nicht bevollmächtigt Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte 
zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt 
des Reisevertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistun
gen von EUROCENTRES hinausgehen oder im Widerspruch zur 
Reiseausschreibung stehen.
1.5. Prospekte von Leistungsträgern, insbesondere Prospekte der örtli
chen Partnerorganisationen, Sprachschulen, Orts- und Unterkunfts
prospekte, die nicht von EUROCENTRES herausgegeben werden, sind 
für EUROCENTRES und deren Leistungspflicht nicht verbindlich, 
soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum 
Gegenstand der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leistungs
pflicht von EUROCENTRES gemacht wurden.
1.6. Der Vertrag kommt ausschließlich mit dem Zugang der schriftlichen 
Annahmeerklärung (Buchungsbestätigung) von EUROCENTRES 
zustande.

2.	 Bezahlung
2.1. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungs
scheines eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises, max. 
jedoch 250 EUR pro Person, zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 
3 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung fällig, sofern der Sicherungs
schein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8 
genannten Grund abgesagt werden kann.
2.2. Soweit EUROCENTRES zur Erbringung der vertraglichen Reise
leistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches oder vertrag
liches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben ist, besteht ohne 
vollständige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch auf Inanspruch
nahme der Reiseleistungen oder Aushändigung der Reiseunterlagen.
2.3. Erfolgt die Buchung weniger als drei Wochen vor Beginn, so gilt:
a) Der Reisepreis ist sofort nach dem Empfang des Sicherungsscheines 
durch den Kunden zahlungsfällig.
b) Zu Kursbeginn soll der Teilnehmer einen Beleg über die Bezahlung 
der Kursgebühren und gegebenenfalls der Unterkunfts- und sonstigen 
Kosten vorweisen.
c) Kann der Kursteilnehmer diesen Beleg nicht vorweisen oder den 
Zahlungsnachweis nicht in anderer Form vorlegen, können die Leistungs
träger von EUROCENTRES, soweit die vertraglichen Leistungen 
mangelfrei zur Verfügung stehen und kein vertragliches oder gesetz
liches Zurückbehaltungsrecht des Kunden begründet ist, die Teilnahme 
des Kunden am Unterricht und die Inanspruchnahme sonstiger 
Leistungen verweigern, wenn seine Zahlung so kurzfristig erfolgt ist, 
dass sie von EUROCENTRES im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Buchhaltung noch nicht erfasst werden konnte.
d) Dem Teilnehmer bleiben Ansprüche und Einwendungen vorbehalten, 
wenn der nicht rechtzeitige Zahlungseingang oder dessen Verbuchung 
von EUROCENTRES zu vertreten ist.

2.4. Leistet der Kunde die Anzahlung und / oder die Restzahlung nicht 
entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist EURO
CENTRES berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reise
vertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß 
Ziffer 4 zu belasten.
2.5. Wird auf Wunsch des Kunden die Rechnung an eine dritte Person, 
ein Unternehmen oder eine Institution gesandt oder auf diese ausgestellt, 
so ist damit keine Zustimmung von Eurocentres zu einem Vertragsüber
gang verbunden. Der Kunde, mit dem der Vertrag geschlossen wurde, 
bleibt im Falle der Nichtzahlung des Dritten zur Zahlung verpflichtet.

3.	 Preiserhöhung
3.1. EUROCENTRES behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten 
Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben 
für bestimmte Leistungen wie Flughafengebühren oder einer Änderung 
der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse entsprechend wie 
folgt zu ändern:
3.2. Eine Preiserhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsab-
schluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen 
und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch 
nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für EUROCENTRES nicht 
vorhersehbar waren.
3.3. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann 
EUROCENTRES den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden 
Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann EURO
CENTRES vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beför
derungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die 
Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den 
sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann EURO
CENTRES vom Kunden verlangen.
3.4. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abga-
ben wie Flughafengebühren gegenüber EUROCENTRES erhöht, so 
kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag 
heraufgesetzt werden.
3.5. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reise
vertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem 
sich die Reise dadurch für EUROCENTRES verteuert hat.
3.6. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat 
EUROCENTRES den Kunden unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund zu informieren. Preiserhöhungen sind nur bis zum 
21. Tag eingehend beim Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr 
als 5 % ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag 
zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
Reise zu verlangen, wenn EUROCENTRES in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. 
Der Kunde hat die zuvor genannten Rechte unverzüglich nach der 
Mitteilung von EUROCENTRES über die Preiserhöhung diesem 
gegenüber geltend zu machen.

4.	 Rücktritt durch den Kunden 
vor Reisebeginn / Stornokosten

4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurück
treten. Der Rücktritt ist gegenüber EUROCENTRES unter der unten 
angegebenen Anschrift zu erklären. Dem Kunden wird empfohlen, den 
Rücktritt schriftlich vorzunehmen.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht 
an, so verliert EUROCENTRES den Anspruch auf den Reisepreis. 
Stattdessen kann EUROCENTRES, soweit der Rücktritt nicht zu 
vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene 
Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen 
und ihre Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis 
verlangen. 
4.3. EUROCENTRES hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich 
gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des 
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozen
tualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung 
der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendung und gewöhnlich 
mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen berück
sichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:
• bis 30 Tage vor Reiseantritt� 15 %
• vom 29. bis 21. Tag vor Reiseantritt� 20 %
• vom 20. bis 14. Tag vor Reiseantritt� 25 %
• vom 13. bis 7. Tag vor Reiseantritt� 50 %
• vom 6. Tag bis Freitag 16 Uhr vor Beginn des Kurses� 75 %
• �ab Freitag 16 Uhr vor Kursbeginn oder  

bei Nichtantritt der Reise / des Kurses� 90 %

Reisebedingungen der Firma Eurocentres Fremdsprachen GmbH
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4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall überlassen, EUROCENTRES 
nachzuweisen, dass überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer 
Schaden entstanden ist, als die seitens EUROCENTRES geforderte 
Pauschale.
4.5. EUROCENTRES behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit 
EUROCENTRES nachweist, dass wesentlich höhere Aufwendungen als 
die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. Macht EURO
CENTRES einen solchen Anspruch geltend, so ist EUROCENTRES 
verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa 
ersparter Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung 
der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen. 
4.6. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht 
des Kunden gemäß § 651b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, 
unberührt.

5.	 Versicherungen
EUROCENTRES empfiehlt dem Kunden dringend den Abschluss der 
kombinierten ELVIA-Reiseversicherung (Deckung der Rücktritts- und 
Rückreisekosten), des ELVIA-Security-Packages (Gepäck- und Heilungs
kostenversicherung) sowie einer Haftpflichtversicherung oder vergleich
barer anderer Versicherungen.

6.	 Umbuchungen
6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, 
der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. 
Ist eine Umbuchung möglich und wird diese auf Wunsch des Kunden 
vorgenommen, kann EUROCENTRES bis zu dem bei den Rücktritts
kosten genannten Zeitpunkt der ersten Stornierungsstufe ein Umbu
chungsentgelt erheben.
Kurse bis zu 23 Wochen Dauer: EUR 75 pro Kunden
Kurse ab 24 Wochen (Sprachensemester /-jahr): EUR 200 pro Kunden
Umbuchungswünsche des Kunden, die später erfolgen, können, sofern 
ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom 
Reisevertrag gemäß Ziffer 4 zu den dort festgelegten Bedingungen und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei 
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen. 

7.	 Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß 
angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurech-
nen sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwin-
genden Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des 
Reisepreises. EUROCENTRES wird sich um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung 
entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder 
wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen.

8.	 Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
EUROCENTRES kann bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
von 6 Personen den Kurs mit weniger Teilnehmern durchführen oder 
nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts 
durch EUROCENTRES muss in der konkreten Reiseausschreibung 
oder, bei einheitlichen Regelungen für alle Reisen oder bestimmte 
Arten von Reisen, in einem allgemeinen Kataloghinweis oder einer 
allgemeinen Leistungsbeschreibung angegeben sein.
b) EUROCENTRES hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste 
Rücktrittsfrist in der Buchungsbestätigung anzugeben oder dort auf die 
entsprechenden Prospektangaben zu verweisen.
c) EUROCENTRES ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die 
Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die 
Reise wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nicht durch
geführt wird.
d) Ein Rücktritt von EUROCENTRES später als 3 Wochen vor Reise
beginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn EUROCENTRES in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem 
Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach der 
Erklärung über die Absage der Reise durch EUROCENTRES geltend 
zu machen.
f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der 
Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

9.	 Besondere Obliegenheiten des Teilnehmers und 
Kündigung durch EUROCENTRES aus verhaltens­
bedingten Gründen

9.1. Es obliegt dem Kursteilnehmer, einen seinen Fähigkeiten entspre
chenden Sprachkurs zu wählen.
9.2. Der Kursteilnehmer ist verpflichtet, den Kurs persönlich zu besu
chen, pünktlich zu erscheinen, an den Unterrichtsstunden teilzunehmen, 
soweit er daran nicht ohne Verschulden (z. B. Krankheit) gehindert ist.
9.3. EUROCENTRES erwartet, dass der Teilnehmer die Sitten und 
Gebräuche des Gastlandes respektiert. 
9.4. EUROCENTRES kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung von 
EUROCENTRES die Reise, andere Reiseteilnehmer oder den Unter
richt nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.
9.5. Eine Kündigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der 
Kunde gegen die ihm bekannt gegebenen Regeln der Sprachschule 
verstößt, gegen die des örtlichen Bildungsträgers oder der örtlichen 
Unterkunftseinrichtung oder gegen die Gesetze des Gastlandes.
9.6. Eine Kündigung kommt auch dann in Betracht, wenn der Kursteil-
nehmer bei der Anmeldung schuldhaft unwahre Angaben gemacht hat 
und hieraus ursächlich Beeinträchtigungen des Sprachkurses, anderer 
Teilnehmer oder des Aufenthalts erwachsen, die auch durch Abmah
nung des Teilnehmers oder andere Maßnahmen seitens EURO
CENTRES nicht abgestellt werden können.
9.7. Eine Kündigung des Vertrages ist nicht zulässig, wenn die entspre
chenden Umstände EUROCENTRES bereits bei Vertragsschluss 
bekannt waren oder grob fahrlässig unbekannt blieben.
9.8. Die örtlichen Vertreter von EUROCENTRES sind bevollmächtigt, 
Abmahnungen auszusprechen und namens und in Vollmacht von 
EUROCENTRES den Reisevertrag zu kündigen.
9.9. Kündigt EUROCENTRES, so behält sie den Anspruch auf den 
Reisepreis; sie muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderwei
tigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihr von den Leistungsträgern gut gebrachten Beträge. 
EUROCENTRES wird diesbezüglich dem Teilnehmer eine Abrech
nung übermitteln und die entsprechenden Positionen belegen.

10.	 Obliegenheiten des Kunden
10.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur 
Mängelanzeige ist bei Reisen mit EUROCENTRES wie folgt konkreti
siert:
a) Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich der 
örtlichen Vertretung von EUROCENTRES anzuzeigen und Abhilfe zu 
verlangen.
b) Über die Person, die Erreichbarkeit und die Kommunikationsdaten 
der Vertretung von EUROCENTRES wird der Reisende spätestens mit 
Übersendung der Reiseunterlagen informiert.
c) Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine örtliche Vertretung 
oder Reiseleitung nicht geschuldet, so ist der Reisende verpflichtet, 
Mängel unverzüglich direkt gegenüber EUROCENTRES unter der 
unten angegebenen Anschrift anzuzeigen.
d) Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die dem 
Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt.
10.2. Reiseleiter, Agenturen und Mitarbeiter von Leistungsträgern sind 
nicht befugt und von EUROCENTRES nicht bevollmächtigt, Mängel 
zu bestätigen oder Ansprüche gegen EUROCENTRES anzuerkennen.
10.3. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträch-
tigt, so kann der Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn 
ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, EURO
CENTRES erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist 
erst zulässig, wenn EUROCENTRES oder, soweit vorhanden und ver
traglich als Ansprechpartner vereinbart, ihre Beauftragten (Reiseleitung, 
Agentur), eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist 
haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung 
einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von 
EUROCENTRES oder ihren Beauftragten verweigert wird oder wenn 
die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse 
des Reisenden gerechtfertigt wird.
10.4. Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen sind vom 
Reisenden unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige 
(P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften 
können die Erstattungen ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht 
ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckverlust binnen 
7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehl
leitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung 
von EUROCENTRES anzuzeigen.

Reisebedingungen der Firma Eurocentres Fremdsprachen GmbH
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11.	 Beschränkung der Haftung 
11.1. Die vertragliche Haftung von EUROCENTRES für Schäden, die 
nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder
b) soweit EUROCENTRES für einen dem Kunden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist.
11.2. Die deliktische Haftung von EUROCENTRES für Sachschäden, 
die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt 
jeweils je Kunde und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende 
Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer 
Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.
11.3. EUROCENTRES haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd
leistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, Sportveranstaltun
gen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen 
in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremd
leistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von EUROCENTRES 
sind. EUROCENTRES haftet jedoch 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausge
schriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, 
Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung 
während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von 
Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von EURO
CENTRES ursächlich geworden ist.
Eine eventuelle Haftung von EUROCENTRES aus der Verletzung 
von Vermittlerpflichten bleibt durch die vorstehenden Bestimmungen 
unberührt.

12.	 Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
12.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat 
der Kunde innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen 
Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Geltend-
machung kann fristwahrend nur gegenüber EUROCENTRES unter der 
nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist 
kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschul
den an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Dies gilt jedoch 
nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungs
verzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit 
Flügen. Diese sind binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen 
bei Gepäckverspätung nach Aushändigung, bei der Fluggesellschaft 
geltend zu machen.
12.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Ver
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von EUROCENTRES 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von EURO
CENTRES beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von EUROCENTRES oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von EURO
CENTRES beruhen. 
12.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in 
einem Jahr.
12.4. Die Verjährung nach Ziffer 12.2 und 12.3 beginnt mit dem Tag, an 
dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
12.5. Schweben zwischen dem Kunden und EUROCENTRES Ver
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder EURO
CENTRES die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Ver
jährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

13.	 Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
13.1. EUROCENTRES wird Staatsangehörige eines Staates der Euro
päischen Gemeinschaft, in dem die Reise angeboten wird, über Be
stimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertrags
abschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unter
richten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat 
Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in 
der Person des Kunden und eventueller Mitreisender (z. B. Doppel
staatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
13.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen 
der notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen 
sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die 
aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung 
von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn 

EUROCENTRES schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch infor
miert hat.
13.3. EUROCENTRES haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Ver
tretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei 
denn, dass EUROCENTRES eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

14.	 Informationen zur Identität ausführender 
Luftfahrtunternehmen

14.1. EUROCENTRES informiert den Kunden entsprechend der EU-
Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der 
Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) 
bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen.
14.2. Steht / stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) 
noch nicht fest, so ist EUROCENTRES verpflichtet, dem Kunden die 
Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahr
scheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald EURO
CENTRES weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird der 
Kunde informiert.
14.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft ge-
nannte Fluggesellschaft, wird EUROCENTRES den Kunden unverzüg
lich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den 
Wechsel informieren.
14.4. Die Mitteilung über die ausführenden Fluggesellschaften im Rah
men der Informationspflicht von EUROCENTRES begründet keinen 
vertraglichen Anspruch auf die Durchführung der Luftbeförderung mit 
der / den genannten Fluggesellschaft(en), soweit sich ein solcher An
spruch nicht aus einer vertraglichen oder gesetzlichen Leistungspflicht 
von EUROCENTRES ergibt. Soweit dies demnach vertraglich in 
zulässiger Weise vereinbart ist, bleibt EUROCENTRES ein Wechsel 
der Fluggesellschaft ausdrücklich vorbehalten.
14.5. Durch die vorstehenden Bestimmungen und die Unterrichtung von 
EUROCENTRES über einen Wechsel einer Fluggesellschaft bleiben 
die Ansprüche des Kunden nach der in Abs. 1 bezeichneten Verordnung, 
aus sonstigen anwendbaren EG-Verordnungen sowie sonstige 
vertragliche oder gesetzliche Rechte unberührt.
14.6. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte Liste der Flug
gesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitglied
staaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite von EUROCENTRES 
abrufbar und in den Geschäftsräumen von EUROCENTRES 
einzusehen.

15.	 Rechtswahl und Gerichtsstand
15.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und EURO
CENTRES findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt 
auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
15.2. Soweit bei Klagen des Kunden gegen EUROCENTRES im 
Ausland für die Haftung von EUROCENTRES dem Grunde nach nicht 
deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, 
insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des 
Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
15.3. Der Kunde kann EUROCENTRES nur an deren Sitz verklagen.
15.4. Für Klagen von EUROCENTRES gegen den Kunden ist der 
Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. 
Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder 
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von 
EUROCENTRES vereinbart.
15.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestim
mungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen 
dem Kunden und EUROCENTRES anzuwenden sind, etwas anderes 
zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abding
bare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, 
für den Kunden günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen 
oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; RA Noll, 
Stuttgart, 2004 – 2009

Reiseveranstalter ist:
Firma EUROCENTRES Fremdsprachen GmbH
Geschäftsführer: Michael C. Gerber
Ernst-Wilhelm-Nay-Straße 9
D-50935 Köln
Telefon: +49 (0)221 97 30 92 22
Telefax: +49 (0)221 97 30 92 28
E-Mail: team-de@eurocentres.com
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Transfer und Versicherung

Transfer zur Unterkunft
Wenn Sie nach langer Anreise schnell und sicher zu 
Ihrer gebuchten Unterkunft kommen möchten, dann 
bietet Ihnen Eurocentres einen zusätzlichen Service. 
Am Flughafen holt Sie ein von Eurocentres vor
bestellter Fahrer ab und bringt Sie direkt zu Ihrer 
Unterkunft. Sie können diesen Pick-up-Service 
direkt bei der Buchung Ihres Sprachkurses bestellen.

Versicherung
Annullierung und Rückreisekosten
Diese Kombi-Versicherung deckt die Rücktritts- und Rückreisekosten.
Gültigkeit: mindestens drei Monate

Rücktrittskosten:
Wenn Sie den geplanten Sprachschulaufenthalt kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen 
(ärztliches Attest), wegen einem Todesfall in der Familie oder dem Ausfall eines Transport
mittels absagen müssen, deckt diese Versicherung die Annullationskosten gemäss den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Eurocentres.

Rückreisekosten:
Bei Krankheit oder Unfall sind die Transportkosten, sei es ins nächstgelegene Kranken
haus, sei es in ein Krankenhaus an Ihrem Wohnort, gedeckt. Sollten Sie aus wichtigen 
Gründen den Kurs abbrechen und früher nach Hause reisen müssen (z. B. Tod einer nahe
stehenden Person, schwere Schäden des Eigentums zu Hause durch Diebstahl, Elementar
schäden), bezahlt die Versicherung die Extra-Rückreisekosten. Zusätzlich werden die Kosten 
für den nicht genutzten Teil des Kurses anteilmäßig zurückerstattet. Gilt die versicherte 
Person als vermisst, übernimmt die Versicherung anteilig Such- und Bergungskosten.

kombinierte Reiseversicherung

3 Monate	 EUR 33

Jeder weitere Monat	 EUR 10

Die Prämien sind mit der Anzahlung fällig und werden bei einer Stornierung nicht rückerstattet.

Security Package
Reisegepäck, Heilungskosten, Prüfungsgebühren, Transportmittelunfallversicherung, 
Travel Hotline, Kredit- und Kundenkartensperrservice.
Gültigkeit: mindestens drei Monate

Das Security Package deckt die meisten Risiken rund ums Reisen und Ihren Aufenthalt ab 
und bietet persönliche Unterstützung in Notsituationen.
Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes einen Unfall haben oder erkranken, bezahlt die 
Versicherung Heilungskosten wie Medikamente, Krankenhaus- und Kuraufenthalte sowie 
den Transport in das geeignete, nächstgelegene Krankenhaus bis zu CHF 100’000. An 365 
Tagen pro Jahr, 24 Stunden pro Tag, unterstützt Sie die ELVIA-Travel-Hotline in 
Notsituationen. Sie vermittelt und hilft bei der Suche nach geeigneten Ärzten, leistet 
Übersetzungshilfe, sperrt Kreditkarten oder informiert bei Bedarf Angehörige und 
Arbeitgeber. Mit der Reisegepäckversicherung sind Ihr Gepäck und Ihre Wertgegenstände 
gegen Diebstahl, Raub und Beschädigung bis CHF 2’000 versichert. 
Sollten Sie eine Sprachprüfung, auf die Sie während eines Eurocentres-Kurses vorbereitet 
wurden, nicht bestehen, so erstattet die Versicherung maximal CHF 500 für die Prüfungs
gebühren. Die Prüfung muss spätestens sechs Monate nach Kursende stattfinden und Sie 
müssen mindestens 80 % des gebuchten Eurocentres Sprachkurses besucht haben.

Security Package

3 Monate	 EUR 91

Jeder weitere Monat	 EUR 30

Die Prämien sind mit der Anzahlung fällig und werden bei einer Stornierung nicht rückerstattet.

Schule

Amboise 

 

Auckland

Barcelona

Berlin

Bournemouth 

 

Brighton 

 

Brisbane

Cairns

Cambridge 

 

 

Dublin

East Lansing

Florenz

Kanazawa

Kapstadt

La Rochelle

Lausanne

London Central 

 

London Lee Green 

 

Malta

Marbella

Moskau

New York

Paris 

Peking

Perth

San Diego

St. Petersburg

Sydney

Toronto

Valencia

Vancouver

Flughafen / Bahnhof

Charles de Gaulle (CDG)

Orly

CDG-Gare Austerlitz / Montparnasse

Auckland International

El Prat

Tegel / Schoenefeld

Heathrow

Gatwick

Stansted

Heathrow

Gatwick

London City

Brisbane International

Cairns International

Heathrow

Gatwick

London City

Stansted

Dublin International

Davis

Firenze Amerigo Vespucci / Peretola

Komatsu

Cape Town International

CDG / Orly-Gare Montparnasse

Aéroport International de Genève

Heathrow / Gatwick

London City

Stansted

Heathrow / Gatwick

London City

Stansted

Luga

Malaga

Domodedovo, Sheremetyevo

Charles de Gaulle (CDG) / Orly

Gare du Nord

Beijing Capital

Perth International

San Diego Intl-Lindbergh

Pulkovo

Kingsford Smith International

Toronto / Pearson International

Manises

Vancouver International

Preis pro Weg

EUR 364

EUR 345

EUR 156

EUR 44

EUR 70

EUR 65

EUR 155

EUR 175

EUR 222

EUR 139

EUR 75

EUR 144

EUR 56

*EUR 36

EUR 147

EUR 175

EUR 136

EUR 88

EUR 50

Auf Anfrage

EUR 65

EUR 93

EUR 27

EUR 156

EUR 164

EUR 109

EUR 86

EUR 121

EUR 102

EUR 73

EUR 121

*

EUR 70

* 

Auf Anfrage

EUR 156

EUR 109

EUR 25

EUR 56

Auf Anfrage

* 

EUR 83

EUR 92

EUR 52

EUR 92

* 	Der Transfer ist im Preis der Unterkunft (Gastfamilie) eingeschlossen. 
(Malta: Gastfamilie und Studentenwohnheim)
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Visa

VISA
Nach unserem besten Wissen sind die nachfolgenden Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
korrekt. Um die jeweils aktuellsten Informationen zu erhalten, empfehlen wir jedoch, die einschlägigen 
Websites zu besuchen und mit der nächsten High Commission Rücksprache zu nehmen.

Australien und Neuseeland: Brisbane – Cairns – Perth – Sydney – Auckland
Teilnehmer, die sich max.12 Wochen lang in Australien oder Neuseeland aufhalten möchten, benötigen 
lediglich ein 3 Monate gültiges Besucher-(Touristen-)Visum (Mindestalter 16 Jahre). Teilnehmern, die mit 
einem «Working Holiday Maker»-Visum nach Australien reisen wollen, ist ein Studienaufenthalt von max. 
4 Monaten gestattet. Teilnehmer, die einen Aufenthalt von mehr als 12 Wochen in Australien oder 
Neuseeland planen und für Australien kein «Working Holiday Maker»-Visum erhalten können, benötigen 
ein Studentenvisum (Mindestalter 18 Jahre). Für ein Studentenvisum müssen Teilnehmer (a) einen 
Intensiv- oder Super-Intensivkurs (Brisbane, Cairns, Perth, Auckland) oder einen Vollzeitkurs (Sydney) 
buchen; (b) folgende Unterlagen vorlegen:
– Angebotsschreiben
– Nachweis über Zahlung der Kursgebühren
– �obligatorische Krankenversicherung für Studenten (OSHC: Overseas Student Heal Cover) (ca. AUD 30 

bis AUD 90 pro Monat) nur für Australien
– �Electronic Confirmation of Enrolment (eCoE); wird von der Schule in Australien an das «Department of 

Immigration and Multicultural Affairs» und in Kopie an den Antragsteller gesandt.
– �Förmliche Erklärung, dass während des Aufenthaltes der eigene Unterhalt bestritten werden kann 

(Grundlage: AUD 1’200 / NZ 1’000 pro Monat). Bei Einreise ist das Visum und die Anschrift der 
Unterkunft vorzulegen.

Nähere Informationen erteilen die Botschaften oder Konsulate von Australien bzw. Neuseeland.
Nützliche Websites: www.immi.gov.au, www.immigration.govt.nz

England: London – Cambridge – Brighton – Bournemouth
Kursdauer von weniger als sechs Monaten: Kursteilnehmer aus Ländern außerhalb der Europäischen 
Union benötigen zur Einreise nach Großbritannien häufig ein Visum. Es wird empfohlen, dass Nicht-EU-
Bürger noch vor der Reise eine Einreisegenehmigung bei den entsprechenden Visa-Stellen beantragen 
(Britische Botschaften oder Konsulate). Bei Grenzübertritt sind vorzulegen: Der Bestätigungsbrief der 
Schule, der Zahlungsnachweis für die Studiengebühren, die Adresse der Unterkunft, das Rückflugticket 
und ein formeller Finanznachweis, aus dem hervorgeht, dass Sie während des Aufenthaltes Ihren Lebens
unterhalt selbst bestreiten können. Für Reisende aus gewissen Ländern ist zusätzlich eine Gesundheits
bescheinigung erforderlich. Kursteilnehmer, welche ihren Aufenthalt auf sechs oder mehr Monate ver
längern möchten, werden gebeten, folgende Bestimmungen zu beachten. Kursdauer von sechs oder 
mehr Monaten: Kursteilnehmer aus Ländern außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes benötigen zur Einreise ein «Certificate of Sponsorship». Die Bescheinigung wird durch 
Eurocentres bei Kursanmeldung ausgestellt und ist mit einer zusätzlichen, nicht erstattbaren Gebühr von 
CHF 31 verbunden. Eurocentres empfiehlt allen Studenten, welche ein Visum für sechs oder mehr 
Monate benötigen, vor der Einreichung des Visa-Antrages den Online-Einschätzungstest des UK Home 
Offices durchzuführen. Die zusätzlichen Kosten für den Test können direkt mit dem UK Home Office 
beglichen werden. Das Gleiche gilt für Studenten, welche ihre Aufenthaltsdauer nachträglich verlängern 
möchten. Die Visa-Kosten sind nicht in der Gebühr für das «Certificate of Sponsorship» enthalten. Für 
Reisende aus gewissen Ländern ist zusätzlich eine Gesundheitsbescheinigung erforderlich. Für weitere 
Einzelheiten nehmen Sie bitte Kontakt mit der Botschaft oder dem Konsulat Großbritanniens auf.
Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.ukvisas.gov.uk

Kanada: Vancouver – Toronto
Teilnehmer, die Kanada für 6 oder weniger Monate besuchen möchten, können dies mit einem einfachen 
Besucher-(Touristen-)Visum tun. Teilnehmer mit einem Aufenthalt von mehr als 6 Monaten benötigen ein 
Studentenvisum. Je nach Wohnort kann es zwischen 1 Woche bis zu 3 Monaten dauern, bis Sie das 
Visum erhalten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Botschaft oder dem Konsulat Kanadas auf.
Nützliche Website: www.cic.gc.ca

Irland: Dublin
Teilnehmer vieler Länder außerhalb der Europäischen Union benötigen für die Einreise in Irland ein 
Visum. Für die Beantragung sind ein Einladungsschreiben der Schule, ein Nachweis über die Entrichtung 
der Unterrichtsgebühr, ein Krankenversicherungsnachweis sowie eine formelle Einkommenserklärung 
erforderlich, mit der der Student nachweist, dass er seinen Lebensunterhalt während des Aufenthalts 
bestreiten kann. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei der irischen Botschaft.
Nützliche Website: www.irlgov.ie/iveagh/services/visas/default.asp

USA: New York – East Lansing – San Diego
Studenten, welche über 20 Kurslektionen buchen, benötigen ein Studentenvisum (kein Touristenvisum), 
erhältlich bei der amerikanischen Botschaft / beim amerikanischen Konsulat vor Ort. Zur Beantragung 
des Visums benötigen Studenten das ausgefüllte Formular I-20 von der Schule. Neue, seit Juni 2003 
gültige Vorschriften (SEVIS: das neue automatisierte System der amerikanischen Regierung zur Beantra
gung eines Studentenvisums) besagen, dass für die Ausstellung des Formulars I‑20 Einkommensunter
lagen des Studenten vorliegen müssen (z. B. Kontoauszug), mit denen nachzuweisen ist, dass er / sie 
über «ausreichende finanzielle Mittel» verfügt, um in den Vereinigten Staaten während des im I‑20 
angegebenen Zeitraums zu studieren / seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, «die aus einer genannten 
und zuverlässigen finanziellen Quelle stammen.» Ausführlichere Informationen sind bei der US-Botschaft 
oder beim US-Konsulat erhältlich. Nützliche Website: www.travel.state.gov/visa/temp/types_1286.html

Russland: Moskau – St. Petersburg
Alle Teilnehmer benötigen ein Touristenvisum mit einer Gültigkeit von mindestens 30 Tagen. Für längere 
Aufenthalte ist ein Studentenvisum erforderlich. Für Aufenthalte von mehr als 3 Monaten kann ein HIV-
Test erforderlich sein. Genauere Informationen erhalten Sie bei der russischen Botschaft oder beim 
russischen Konsulat. Nützliche Websites: www.russianembassy.net, www.russian-embassy.info

Frankreich: Paris – Amboise – La Rochelle    Malta: Sliema 
Spanien: Barcelona – Valencia – Marbella    Schweiz: Lausanne
Teilnehmer aus vielen Ländern können in Frankreich, Malta, Spanien oder in der Schweiz einen Ausbil
dungskurs bis zu 13 Wochen mit einem einfachen Touristenvisum besuchen, das beim Grenzübertritt 
erteilt wird. Für die meisten Länder außerhalb der Europäischen Union, Islands und Liechtensteins, wird 
für Aufenthalte von mehr als 13 Wochen ein Studentenvisum benötigt. Für nähere Informationen nehmen 
Sie bitte Kontakt mit der Botschaft oder dem Konsulat Frankreichs, Maltas, Spaniens oder der Schweiz auf.
Nützliche Websites: Frankreich: www.diplomatie.gouv.fr; Malta: www.foreign.gov.mt/service/visa; 
Spanien: www.mae.es (nur in Spanisch) oder allgemein www.worldtravelandtourism.com; Schweiz: 
www.eda.admin.ch. 

Deutschland: Berlin
Teilnehmer aus vielen Ländern können in Deutschland einen Ausbildungskurs bis zu 13 Wochen mit 
einem einfachen Touristenvisum besuchen, das beim Grenzübertritt erteilt wird. Ein Touristenvisum kann 
nicht verlängert werden. Für die meisten Länder außerhalb der Europäischen Union wird für Aufenthalte 
von mehr als 13 Wochen ein Sprachkursvisum benötigt, das vorerst für 3 Monate gilt und anschließend 
innerhalb Deutschlands mit Unterstützung der Schule verlängert werden kann. Bitte nehmen Sie Kontakt 
mit der Botschaft oder dem Konsulat Deutschlands auf. Nützliche Website: 
www.auswaertiges-amt.de/www/en/willkommen/einreisebestimmungen/visumangelegenheiten

Italien: Florenz
Teilnehmer aus vielen Ländern benötigen für einen Ausbildungskurs bis zu 13 Wochen kein Visum. Für 
die meisten Länder außerhalb der Europäischen Union, Islands, Liechtensteins und der Schweiz, wird für 
Aufenthalte von mehr als 13 Wochen ein Studentenvisum benötigt. Bei einem Aufenthalt von weniger als 
90 Tagen, müssen sich Nicht-EU-Bürger innerhalb 8 Tagen nach Ankunft beim Polizeipräsidium in Italien 
melden. Bei einem Aufenthalt von mehr als 90 Tagen, müssen Nicht-EU-Bürger eine Aufenthaltsgeneh
migung beantragen, indem sie ihren Antrag bei der Post stellen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit der 
Botschaft oder dem Konsulat Italiens auf. Nützliche Website: www.esteri.it/visti/index_eng.asp

Japan: Kanazawa
Teilnehmer aus Ländern, die nicht zu den 62 Ländern gehören, bei denen ein Visumbefreiungsabkom
men mit Japan besteht, benötigen ein Kurzaufenthaltsvisum (maximal 90 Tage). Teilnehmer, die für die 
Beantragung des Visums Dokumente (beispielsweise ein Letter of Acceptance) von Eurocentres 
Kanazawa benötigen, müssen vor der Anmeldung den von Eurocentres Kanazawa ausgehändigten Kurs
vorbereitungsfragebogen ausfüllen. Der ausgefüllte Fragebogen ist bis spätestens zwei Monate vor Kurs
beginn an EC Kanazawa zurück zu geben und die vollständige Zahlung muss bis spätestens 6 Wochen 
vor Kursbeginn von unserem Hauptbüro bestätigt worden sein. Genauere Informationen erhalten Sie bei 
der japanischen Botschaft oder beim japanischen Konsulat.
Nützliche Website: www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

China: Peking
Für einen Aufenthalt in China wird ein Visum benötigt (30 oder 60 Tage). Dieses kann bei der Chinesischen 
Botschaft in Ihrem Land bezogen werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie ein normales Touristenvisum 
(L-visa) beantragen, ein Studentenvisum ist für unsere Kurse nicht erforderlich. Für einen Aufenthalt von 
mehr als 60 Tagen fallen hohe Gebühren an. Visabestimmungen sind oftmals Änderungen vorbehalten. 
Auf folgenden Websites finden Sie aktuelle Informationen: http://www.fmprc.gov.cn/eng/errorpath/
t518262.htm; http://www.fmprc.gov.cn/eng/errorpath/W020080908166726905322.pdf
Chinesische Botschaft in Ihrem Land: www.travelchinaguide.com/embassy/embassy_list.htm

Südafrika: Kapstadt
Studenten aus den meisten Ländern müssen noch vor ihrer Abreise nach Südafrika ein Visum beantragen. 
Bürger folgender Länder, die nicht länger als 90 Tage in Südafrika bleiben möchten, benötigen kein 
Visum. Ihnen wird aber bei Ankunft eine befristete Aufenthaltsgenehmigung für Besucher ausgestellt: 
Argentinien, Österreich, Belgien, Brasilien, Chile, Tschechien, Dänemark, Ecuador, Frankreich, Deutsch
land, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Schweden, Schweiz, Taiwan und Venezuela. Bürger folgender 
Länder, die nicht länger als 30 Tage in Südafrika bleiben möchten, benötigen kein Visum. Ihnen wird aber 
bei Ankunft eine befristete Aufenthaltsgenehmigung für Besucher ausgestellt: Polen, Türkei, Südkorea. 
Es wird allen Teilnehmern dringend empfohlen, sich vor Abreise über die aktuellen Visabedingungen 
beim nächsten Konsulat Südafrikas zu informieren, da sich die Bedingungen von Zeit zu Zeit ändern.
Nützliche Website: http://home-affairs.pwv.gov.za/visa_schedule.asp



Anmeldeformular 2010

Name 	 Vorname 	  weiblich   männlich

Nationalität 	 Straße

PLZ / Ort 	 Land

Geburtsland 	 Geburtsdatum 	 Beruf

Tel. Privat 	 Tel. Geschäft 	 Mobiltel.-Nr.

E-Mail 	 Reisepass-Nr.

Muttersprache 	 Andere Sprachen

Wie wurden Sie auf Eurocentres aufmerksam:   Freunde / Verwandte   Anzeigen   Internet   Schule / Universität   Beratungsagentur   andere

Sprachkenntnisse Wie schätzen Sie selber Ihre jetzigen Kenntnisse der Sprache(n) ein, die Sie lernen / verbessern möchten? (Eurocentres-Sprachstufen siehe Seiten 8 – 9)

Sprache  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  � Sprache  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Schule 	 Schule 	 Schule

Kursname 	 Kursname 	 Kursname

Kursbeginn 	 Kursbeginn 	 Kursbeginn

Anzahl der Wochen 	 Anzahl der Wochen 	 Anzahl der Wochen

Intensiv oder Superintensiv Fokuskurse: Wählen Sie jetzt den Fokus Ihrer Nachmittagslektionen. Diese Thematik bleibt während Ihrer ganzen Kurszeit bestehen, nach Absprache mit der 
Schule können Sie nach 4 Wochen die Fokusklasse wechseln. Falls Sie sich noch nicht entscheiden können, wählen Sie den allgemeinsprachlichen Unterricht.

1. Fokus 	 Lektionen 5  10 � Anzahl der Wochen

Examen: Möchten Sie während des Sprachaufenthaltes ein Examen ablegen?   ja   nein  Wenn ja, welches?

Unterkunft   Bitte buchen Sie folgende Unterkunft :   Ich sorge selbst für eine Unterkunft.

Ankunft* 	 Abreise*
* Unterkünfte für Eurocentres-Kurse sind immer von Samstag bis Samstag reserviert (andere Schulen gemäß Preisliste).

Gastfamilie   Einzelzimmer   Studentenwohnheim oder Wohngemeinschaft

 Andere, bitte angeben:

 Ich wünsche einen Taxitransfer bei der Ankunft :� (Preise gemäß Seite 79)

Falls Sie eine Gastfamilie wünschen, beantworten Sie bitte folgende Fragen:  Rauchen Sie?   ja   nein  Stört es Sie bei Rauchern zu wohnen?   ja   nein

Benötigen Sie Sonderleistungen wegen gesundheitlicher Beschwerden, Allergien (z. B. Tierhaarallergie)?   ja, welche?

Versicherung (Preise gemäß Seite 79)   Ich schließe die Annullierungs- und Rückreisekostenversicherung ab.   Ich schließe die Security-Package-Versicherung ab.

Flug Wünschen Sie ein attraktives Angebot für Ihren Flug?   Ja   Ich organisiere meine Anreise selbst.

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiere diese als integrierenden Bestandteil dieses Vertrages. Bitte beachten Sie, dass im Fall einer Umbuchung eine 
Bearbeitungsgebühr erhoben wird (Art. 6 AGB).

Datum 	 Unterschrift
Für Minderjährige: Unterschrift und Adresse der Eltern / Erziehungsberechtigten

Name 	 Vorname 	 Tel. Privat

Adresse; PLZ; Ort ; Land

Bitte beachten: Abhängig von Ihrer Nationalität und Ihres Studienortes, werden wir evtl. weitere Unterlagen von Ihnen benötigen.

Für Ermässigungen: Bitte geben Sie Ihren Promotions-Code an

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular noch heute an eine der folgenden Adressen: Eurocentres, Seestrasse 247, CH-8038 Zürich 
Tel. +49 221 97 30 92 22  Fax +49 221 97 30 92 28  E-Mail: team-de@eurocentres.com  www.eurocentres.com  oder an Ihre Beratungs- / Vermittlungsagentur.
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